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

Vertrag über ambulante Pflege und Betreuung

Zwischen Frau/Herrn Auswahl geeigneter Leistungen nach dem SGB XI sowie über
Prophylaxen unabhängig von deren rechtlicher  Zuordnung.
Der  Leistungskomplex  des  Erstbesuches  kann  vom
Pflegedienst  nach  Maßgabe  der  mit  den  Pflegekassen
geschlossenen  Leistungs-  und  Vergütungsvereinbarung
abgerechnet werden.
1.2.  Die  Leistungen  der  häuslichen  Pflegehilfe  gemäß  §  36
SGB  XI  und  deren  Vergütungen  ergeben  sich  dem  Grunde
nach  aus  der  vom  Pflegedienst  mit  den  Pflegekassen
geschlossenen Leistungs- und Vergütungsvereinbarung. 
In  der  Leistungsvereinbarung  sind  die  körperbezogenen
Pflegemaßnahmen  (Leistungen  der  Grundpflege),  die
pflegerischen  Betreuungsmaßnahmen  (Leistungen  der
häuslichen Betreuung), die Hilfen bei der Haushaltsführung
(Leistungen  der  hauswirtschaftlichen  Versorgung)  und
sonstige  Leistungen  im  Sinne  von  §  89  Abs.  3  S.  1  SGB  XI
aufgeführt.  Der  Kunde  entscheidet  über  die
Zusammenstellung der Leistungen. 
1.3.  Der  Pflegedienst  unterrichtet  den  Kunden  vor
Vertragsschluss  in  der  Regel  schriftlich  über  die
voraussichtlichen Kosten.  Hierzu erstellt  er  über  Art,  Inhalt
und  Umfang  der  von  ihm  gegenüber  dem  Kunden  zu
erbringenden  Leistungen  einen  individuellen,  unverzüglich
auszuhändigenden  Kostenvoranschlag  (s. Anlage  1).  Aus
diesem ergeben  sich  auch die bei  Inanspruchnahme dieser
Leistungen  vom  Kunden  zu  tragenden  Eigenanteile.  Mit
Unterzeichnung  des  Kostenvoranschlages  durch  den
Pflegedienst  und  den  Kunden  bzw.  dessen  Vertreter  wird
dieser Vertragsbestandteil.

Der  Kostenvoranschlag  Pflegekasse  enthält  als  Teil  der
Pflegevergütung  einen  Betrag  zur  Finanzierung  einer  vom
Pflegedienst  an  die  zuständige  Stelle  im  Land  NRW  zu
entrichtende  Umlage   für  die  Ausbildung  in  der
Altenpflege(§  82a,  Abs.  3  SGB  XI)  sowie  seit  dem
01.01.2021  geltenden  Pflegeberufegesetz  (§  28  Abs.  2
PflBG)  Dieser  Betrag  (Punktwert)  wird  nach  der
Vereinbarung  zwischen  dem  Pflegedienst  und  den
Pflegekassen wie folgt berechnet:

€ 0,06950 pro Punkt je Hausbesuch
€ 4,95 LK 15 Anfahrt/Dokumentation
€ 7,75 LK 15a erhöhte Anfahrt/Dokumentation
 1.4.  Änderungen  der  Leistungen  oder  ihres  Umfangs
können  jederzeit  einvernehmlich  vereinbart  werden.
Solche  Vereinbarungen  können  insbesondere  dann
notwendig  sein,  wenn  kurzfristig,  etwa  aufgrund  einer
akuten  Veränderung  des  Gesundheitszustands,
Erweiterungen des Leistungsumfangs erforderlich sind.

(-im folgenden "Kunde"- ID:360)

vertreten durch

  

 

und dem Pflegedienst

Natalex GmbH, Bunsenstraße 5, 53121 Bonn

v. d. 

(-im folgenden "Pflegedienst"-)

wird folgender Pflegevertrag vereinbart.

Allgemeines

Der Pflegedienst erbringt ab dem
 

für den Kunden

· Leistungen der Pflegeversicherung nach
 SGB XI (Ziffer 1)*

· Leistungen der häuslichen Krankenpflege(Ziffer 2)* 
· andere Leistungen (Ziffer 3)*
Die  Leistungen  werden,  soweit  nichts  anderes  vereinbart
ist, in der Häuslichkeit des Kunden erbracht (Leistungsort).
Der  Pflegedienst  ist  durch Versorgungsvertrag nach § 72
SGB  XI  zugelassen  und  kann  von  der  gesetzlichen
Pflegekasse  des  Kunden  bewilligte  Leistungen  direkt  mit
dieser  abrechnen.*  Der  Pflegedienst  hat  einen  Vertrag
nach  §  132  a  Abs.  2  SGB  V  mit  der  gesetzlichen
Krankenkasse  des  Kunden  abgeschlossen  und  kann  von
dieser bewilligte Leistungen direkt mit ihr abrechnen.*
Die geltenden Verträge zwischen dem Pflegedienst und den
gesetzlichen  Kostenträgern  unter  Einschluss  der
Entgeltverzeichnisse  können  vom  Kunden  jederzeit
eingesehen werden.
1. Leistungen und Vergütungen nach dem SGB XI

1.1.  Der  Pflegedienst  ist  gesetzlich  verpflichtet,  beim
Kunden einen Erstbesuch durchzuführen. Der Pflege- dienst
erfasst  im Rahmen  des  Erstbesuches  beim Kunden  die  für
die  Leistungserbringung  erforderlichen  Informationen,   
informiert    den    Kunden    über    das  Leistungs-  und
Vergütungssystem und berät bei der
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1.5.  Der  Pflegedienst  unterrichtet  den  Kunden  bei  jeder
wesentlichen  Veränderung  unverzüglich  erneut  in  der
Regel  schriftlich  entsprechend  Ziffer  1.3.  über  die
voraussichtlichen Kosten. 
Eine wesentliche Veränderung liegt insbesondere vor:
a) wenn der Pflegedienst Kenntnis von einer Änderung des

Pflegegrades des Kunden erlangt;
b)  wenn der Kunde den Pflegedienst nicht nur kurzfristig,

sondern planbar für eine nicht unerhebliche Dauer mit
geänderten  Leistungen  oder  einem  geänderten
Leistungsumfang beauftragt. 

1.6. Für Kunden OHNE einen Pflegegrad oder die nicht Ihre
Leistungen  über  die  Pflegekasse  abrechnen  möchten
gelten gesonderte Vergütungsvereinbarungen.

2. Leistungen und Vergütungen häuslicher Krankenpflege
2.1.  Die  Leistungen  des  SGB  V  und  deren  Vergütungen
ergeben  sich  dem Grunde nach  aus  der  vom Pflegedienst
mit  der  Krankenkasse  des  Kunden  geschlossenen
Vergütungsvereinbarung.  Die vertragsärztlich  verordneten
Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V
werden  mit  der  auf  der  Rückseite  dieser  Verordnung
vorgesehenen Unterschrift des Kunden jeweils Bestandteil
des vertraglich vereinbarten Leistungsumfangs.

2.2.  Für  nicht  gesetzlich  krankenversicherte  Kunden,  die
ärztlich  verordnete  Leistungen  der  häuslichen
Krankenpflege  in  Anspruch  nehmen,  ergeben  sich  die
Vergütungen  dieser  Leistungen  aus  einem
Kostenvoranschlag,  den  der  Pflegedienst  unverzüglich
aushändigt.  Mit  Unterzeichnung  des  Kostenvoranschlages
durch  den  Pflegedienst  und  den  Kunden  bzw.  dessen
Vertreter wird dieser Vertragsbestandteil.

2.3.  Bewilligt  die  gesetzliche  Krankenkasse  ärztlich
verordnete  Leistungen  nicht  und  will  der  Kunde  diese
dennoch  in  Anspruch  nehmen,  erstellt  der  Pflegedienst
einen Kostenvoranschlag für diese Leistungen auf Basis der
zwischen  der  jeweiligen  gesetzlichen  Krankenkasse  und
dem Pflegedienst vertraglich vereinbarten Vergütung. Ziffer
2.2. S. 2 gilt entsprechend.

 3. Andere Leistungen

3.1.  Über  etwaige  Leistungen  außerhalb  der  häuslichen
Pflegehilfe nach Ziffer 1 oder der häuslichen Krankenpflege
nach  Ziffer  2  erstellt  der  Pflegedienst  einen  unverzüglich
auszuhändigenden  gesonderten  Kostenvoranschlag,  aus
dem  sich  Art,  Inhalt,  Umfang  und  Vergütungen  dieser
Leistungen  ergeben.  Mit  Unterzeichnung  des
Kostenvoranschlages  durch  den  Pflegedienst  und  den
Kunden  bzw.  dessen  Vertreter  wird  dieser
Vertragsbestandteil.
3.2.  Leistungen der Hilfe zur  Pflege nach SGB XII  und deren
Vergütungen  ergeben  sich  dem  Grunde  nach  aus  der  vom
Pflegedienst mit den Pflegekassen bzw. dem Sozialhilfeträger
geschlossenen  Leistungs-  und  Vergütungsvereinbarung.  Will
der  Kunde Leistungen des  Pflegedienstes  als  Leistungen der
Hilfe  zur  Pflege  nach  SGB  XII  zulasten  des  Trägers  der
Sozialhilfe  in  Anspruch  nehmen,  werden  diese,  soweit  sie
vom  Pflegedienst  neben  Leistungen  nach  dem  SGB  XI
erbracht  werden  sollen,  im  Kostenvoranschlag  nach  Ziffer
1.3. ausgewiesen.

4. Mitwirkungspflichten und Annahmeverzug
4.1.  Leistungen  zu  Lasten  der  Kranken-  oder  Pflegekasse
sowie  eines  Sozialhilfeträgers  setzen  eine  Mitwirkung  des
Kunden  als  Versicherten  voraus.  Der  Kunde  wird,  soweit  er
den  Pflegedienst  in  Anspruch  nehmen  möchte,  die
erforderlichen Anträge gegenüber den Kostenträgern stellen,
aus  ärztlicher  Sicht  erforderliche  Verordnungen  zur
häuslichen  Krankenpflege  entgegennehmen  und  an  den
Pflegedienst  weiterleiten.  Der  Pflegedienst  wird  den
Leistungsempfänger  bei  der  Inanspruchnahme  der
genannten  Leistungen  durch  Information  unterstützen.  Der
Kunde verpflichtet sich, dem Pflegedienst mitzuteilen,  wenn
wesentliche  Umstände  eintreten,  die  seine  sonstige  Pflege
und  Betreuung  nicht  mehr  als  gewährleistet  erscheinen
lassen, z.B. bei Erkrankung der sonstigen Pflegepersonen.
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4.2. Die erbrachten Leistungen werden vom Pflegedienst in
geeigneter  Form  aufgezeichnet  und  vom  Kunden  oder
dessen Vertreter  gegengezeichnet (Leistungsnachweis).  Die
Abrechnung  erfolgt  anhand  der  Leistungsnachweise.  Dem
Kunden  ist  jederzeit  die  Einsichtnahme  in  die
Leistungsnachweise möglich.
4.3.  Grundlage  der  Abrechnung  sind  die  tatsächlich  vom
Kunden in Anspruch genommenen Leistungen.
Bietet der Pflegedienst dem Kunden am Leistungsort eine
vereinbarte  Leistung  an,  die  der  Kunde  aus  von  ihm  zu
vertretenden  Gründen  ganz  oder  teilweise  nicht  in
Anspruch nimmt (Annahmeverzug),  kann der  Pflegedienst
vom  Kunden  die  Vergütung  für  die  vereinbarte  Leistung
auch verlangen, soweit diese nicht in Anspruch genommen
wurde,  jedoch  nur  unter  Anrechnung  dessen,  was  der
Pflegedienst durch die Nichtinanspruchnahme bzw.  durch
einen anderweitigen Einsatz des Personals erzielt. 
4.4.  Wird  ein  vereinbarter  Einsatz  des  Pflegedienstes,  der
aus vom Kunden zu vertretenden Gründen ausfallen muss,
nicht  spätestens  24  Stunden  vor  dem  Einsatzzeitpunkt
abgesagt,  kann  der  Pflegedienst  vom  Kunden  die  für  den
Einsatz vereinbarte Vergütung verlangen, jedoch nur unter
Anrechnung  dessen,  was  er  durch  den  Wegfall  des
geplanten  Einsatzes  bzw.  durch  einen  anderweitigen
Einsatz des Personals erzielt. 
4.5.  Der  Pflegedienst  weist  darauf  hin,  dass
Vergütungsansprüche  nach  den  Ziffern  4.3.  und  4.4.  vom
Kunden  selbst  und  nicht  von  einem  gesetzlichen
Kostenträger zu begleichen sind.

5. Rechnungstellung und Zahlungsweise
5.1.  Die  Rechnungstellung  erfolgt  in  der  Regel
kalendermonatlich,  und  zwar  in  der  dritten  Woche  des  
Monats für den Vormonat.
5.2.  Folgende  Leistungen  werden  vom  Pflegedienst
unmittelbar  gegenüber  dem  jeweiligen  Kostenträger
abgerechnet:
a) Sachleistungen der Pflegeversicherung;
b) Leistungen  der  Hilfe  zur  Pflege  nach  SGB  XII  und

gesondert  berechenbare  Investitionsaufwendungen
nach Ziffer 1.3., soweit der für den Kunden zuständige
Träger  der  Sozialhilfe  die  Übernahme  der  Kosten
erklärt  hat  und  dem  Pflegedienst  die  Möglichkeit  der
unmittelbaren Abrechnung ihm gegenüber gewährt;

c) bewilligte  Sachleistungen  der  gesetzlichen
Krankenversicherung.

5.3. Folgende Leistungen werden dem Kunden in Rechnung
gestellt und hat dieser selbst zu zahlen:
a) verbleibende  Eigenanteile  für  die  Leistungen  der

Pflegeversicherung (Ziffer 1);
b) gesondert  berechenbare  Investitionsaufwendungen

(Ziffer  1.3.),  soweit  sie  nicht  durch  den  Pflegedienst
unmittelbar  dem  Träger  der  Sozialhilfe  gegenüber
abgerechnet werden können;

c) Leistungen  der  häuslichen  Krankenpflege  (Ziffer  2),
soweit  der  Kunde nicht  gesetzlich  krankenversichert  ist
oder  die  Leistungen  nicht  bewilligt,  aber  aufgrund
ärztlicher Anordnung weiterhin in Anspruch genommen
wurden;

d) Leistungen  nach  Ziffer  3,  es  sei  denn,  der  Pflegedienst
kann  diese  unmittelbar  gegenüber  dem  Träger  der
Sozialhilfe abrechnen.

5.4.  Rechnungen,  die  der  Kunde  nach  Maßgabe  dieses
Vertrages selbst zu zahlen hat,  sind innerhalb von vierzehn
Tagen nach Erhalt der Rechnung zu begleichen. Die Zahlung
der  Rechnungsbeträge  folgt  durch  Überweisung  auf  das  in
der  Rechnung  angegebene  Konto.  Erfolgt  die  Zahlung
abweichend  von  Satz  2  über  das
SEPA-Basislastschriftverfahren durch Einzug vom Konto des
Kunden,  erhält  dieser  jeweils  mit  der  Rechnung  eine
Vorabinformation  zum  entsprechenden  Lastschrifteinzug
spätestens   14  Tage  vor  dem  Termin  des  Einzugs  des
fälligen Rechnungsbetrages.

6. Entgelterhöhungen
6.1. Die Erhöhung von Entgelten  ist zulässig,  wenn sich die
bisherige  Berechnungsgrundlage  verändert  hat  und  das
erhöhte Entgelt  angemessen ist.  Die Entgelterhöhung kann
durch einseitige Erklärung des Pflegedienstes erfolgen.
6.2. Dem Kunden gegenüber ist die beabsichtigte bezifferte
Erhöhung  der  für  die  Leistungen  nach  diesem  Vertrag
vereinbarten  Entgelte  spätestens  vier  Wochen  vor  dem
Zeitpunkt,  an  dem  sie  wirksam  werden  soll,  schriftlich
geltend  zu  machen  und  zu  begründen.  Dies  gilt  nicht  für
Leistungen  der  häuslichen  Krankenpflege,  die  der
Pflegedienst  unmittelbar  gegenüber  einer  gesetzlichen
Krankenkasse abrechnen kann. 
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6.3. Hinsichtlich der Leistungen der Pflegeversicherung und
der  Hilfe  zur  Pflege  nach  SGB  XII  wird  eine  Erhöhung  der
Entgelte  außerdem  nur  wirksam,  soweit  die  erhöhten
Entgelte  den  Vergütungsvereinbarungen  nach  §§  89  SGB
XI,  75  SGB  XII  bzw.  Entscheidungen  der  Schiedsstellen
nach  §§  85  Abs.  5  S.  1  SGB  XI,  77  Abs.  1  S.  3  SGB  XII
entsprechen.
Einigen sich die Pflegekassen bzw. Sozialhilfeträger und der
Pflegedienst  nicht  über  einen  neuen  Vergütungsvertrag,
legt  auf  Antrag  einer  Partei  die  gesetzlich  vorgesehene
Schiedsstelle die  Vergütungen  fest.  Die  Schiedsstelle  kann
neue  Entgelte  höchstens  bis  zur  Höhe  des  Antrags  des
Pflegedienstes  unter  angemessener  Berücksichtigung  der
Interessen des Versicherten rückwirkend ab dem Zeitpunkt
des  Antragseingangs  bei  der  Schiedsstelle  festlegen.  Legt
die Schiedsstelle eine niedrigere Vergütung als bisher fest,
wird der Pflegedienst seine Leistungen zu diesen Entgelten
ab  dem  Zeitpunkt  abrechnen,  den  die  Schiedsstelle
bestimmt  hat,  und  etwa  zuviel  entrichtete  Beträge
erstatten.  Legt  die  Schiedsstelle  rückwirkend  höhere
Entgelte als bisher fest, ist der Pflegedienst berechtigt, die
Differenzbeträge  gegenüber  der  bisher  vereinbarten
Vergütung  rückwirkend  bis  zu  dem  im  Schiedsspruch
festgelegten  Zeitpunkt  abzurechnen.  Voraussetzung  der
nachträglichen  Abrechnung  dieser  Differenzbeträge  ist
jedoch,  dass  der  Pflegedienst  dem  Kunden  gegenüber
spätestens  zwei  Wochen  vor  dem  Zeitpunkt,  zu  welchem
die  erhöhten  Entgelte  nach  dem  Schiedsspruch  in  Kraft
treten,  schriftlich  die  im  Schiedsverfahren  von  ihm
beantragte  Erhöhung  angekündigt  und  begründet  hatte
und  dem  Kunden  das  Ergebnis  des  Schiedsspruchs
unverzüglich nach dessen Bekanntgabe mitteilt.
6.4.  Im  Falle  einer  Entgelterhöhung  händigt  der
Pflegedienst  dem  Kunden  einen  an  die  Erhöhung
angepassten Kostenvoranschlag aus.

7. Dokumentation
Der  Pflegedienst  führt  eine  Pflegedokumentation.  Die
Pflegedokumentation  ist  Eigentum  des  Pflegedienstes.
Nach  Beendigung  der  Pflege  verbleibt  sie  beim
Pflegedienst.  Sie  verbleibt  während  der  Pflege  beim
Kunden,  es  sei  denn,  ihre  sichere  Aufbewahrung  ist  dort
nicht gewährleistet.

8. Datenschutz und Schweigepflicht
8.1. Der Pflegedienst und seine Mitarbeiter verpflichten sich
zur  Diskretion  und  zu  einem  vertraulichen  Umgang  mit
personenbezogenen  Informationen  des  Kunden.  Der
Pflegedienst hat seine Mitarbeiter über deren Verpflichtung
zur  Verschwiegenheit  hinsichtlich  aller  Daten  über  den
Kunden  belehrt,  von  denen  der  Pflegedienst  bzw.  seine
Mitarbeiter Kenntnis erlangen.

8.2.  Die  Verarbeitung  der  personenbezogenen  Daten  des
Kunden  richtet  sich  nach  den  Vorschriften  der
Datenschutz-Grundverordnung  sowie  des
Bundesdatenschutzgesetzes.  Die Informationen zu der  den
Kunden  betreffenden  Datenverarbeitung  durch  den
Pflegedienst  ergeben  sich  im  Einzelnen  aus  den
„Informationen  zur  Datenverarbeitung  gemäß
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“ in Anlage 2 dieses
Vertrages. 
9. Beendigung des Vertrages 

9.1.  Der  Vertrag  endet  mit  Kündigung  oder  Tod  des
Kunden.  Bei  vorübergehendem  stationären  Aufenthalt
(Kurzzeitpflege,  Krankenhaus,  Rehabilitationseinrichtung
etc.) ruht der Vertrag. 
9.2. Der Kunde kann den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung
einer Frist kündigen. Der Pflegedienst kann den Vertrag mit
einer  Frist  von  vier  Wochen  kündigen.  Die  Kündigung
bedarf  der  Textform.  Das  Recht  auf  Kündigung  aus
wichtigem Grund (z.B.  die Verweigerung des  Einsatzes  von
Pflege-  Hilfsmittel,  wiederholt  fehlende  Unterschriften  auf
dem Leistungsnachweis) bleibt unberührt.
10. Besonderes

(z.B.  besondere  Wünsche  des  Kunden  (wie  Einsatzzeit)  oder  der
Angehörigen/eigenständige  Zutrittsberechtigung/  Aushändigung  der
Wohnungsschlüssel)

11. Vertragsaushändigung/Unterschriften
Jeder  Vertragspartner  erhält  eine  Ausfertigung  des
Vertrages nebst sämtlichen Anlagen. 
Ort: Bonn           Datum: 

Unterschrift des Bevollmächtigten des Pflegedienstes: 

Ort: Bonn Datum: 

Unterschrift des Kunden, ggf. Vertreters/Betreuers: 


12. Anlagen
- Kostenvoranschlag Anlage 1*, als Zusatzblatt
- Informationen zur Datenverarbeitung gemäß

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Anlage 2*
- Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten durch unseren

Pflegedienst und Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung
Anlage 2a*

- Widerrufsbelehrung Anlage 3*
- Muster-Widerrufsformular Anlage 3a*
- Information zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts

und Erklärung zum Beginn der Dienstleistungen Anlage 3b*
- Schlüsselprotokoll Anlage 4* bei Bedarf als Zusatzblatt

* Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. Nichtzutreffendes streichen.                    
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Informationen zur Datenverarbeitung gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)                             
                                                                                                        Mit den nachfolgenden Informationen geben wir
Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem
Datenschutzrecht.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist 

Natalex GmbH
Bunsenstraße 5
53121 Bonn
Telefon: 0228 / 240 40 147
E-Mail-Adresse: info@pflege-natalex.de

Standort Sankt Augustin
Kölnstraße 107
53757 Sankt Augustin
Telefon: 02241 / 1277400

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter :

Die Datenschutzkonzept GmbH
Mannus Weiß
Floßstraße 3 in 53359 Rheinbach
Tel. 02225 – 703 0671 | Mobil 0170 - 802 6396 
www.datenschutzkonzept.com / info@datenschutzkonzept.com

2. Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir verarbeiten  personenbezogene Daten,  die wir  im Rahmen unserer  Vertragsbeziehung von  unseren Kunden
bzw. deren Vertretungsberechtigten erhalten. Darüber hinaus verarbeiten wir, soweit dies für die Durchführung
des  Vertrages  über  ambulante  Pflege  und  Betreuung  erforderlich  ist,  personenbezogene  Daten,  die  wir  von
Dritten wie Pflegekassen, Sozialhilfeträgern, Ärzten und Therapeuten zulässigerweise erhalten haben. 

Im Rahmen allgemeiner Anfragen (z.B. zu unseren Leistungen, freien Kapazitäten u.ä.) verarbeiten wir die uns von
Ihnen angegebenen Kontaktdaten wie Name, Adresse, Telefon oder E-Mail-Adresse zur Beantwortung Ihrer
Anfrage. Wenn Sie einen Vertrag über Ihre pflegerische Versorgung mit uns schließen möchten, können relevante
personenbezogene Daten Name, Adresse, andere Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse), Geburtsdatum,
Angaben zu Geschäftsfähigkeit und Vertretungsbefugnissen, Pflegegrad und für die Versorgung durch unseren
Pflegedienst besonders relevante gesundheitliche Einschränkungen sein. Wir benötigen diese Daten insbesondere
zur Prüfung, ob eine fachgerechte Versorgung durch unseren Pflegedienst möglich ist. Ohne diese Daten können
wir in der Regel keinen Vertrag mit Ihnen schließen. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage des
Artikels 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO für die Vertragserfüllung oder zur Durchführung der auf Ihre Anfrage hin
erfolgten vorvertraglichen Maßnahmen und, soweit gesundheitsbezogene Daten betroffen sind, des Artikels 9
Abs. 2 Buchst. h DSGVO i.V.m. § 22 Abs. 1 Ziff. 1 Buchst. b BDSG zum Zwecke der Versorgung und Behandlung im
Gesundheits- und Sozialbereich.
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Bei  Abschluss  des  Vertrages  über  die  ambulante  Pflege  und  Betreuung  werden  darüber  hinaus  weitere
personenbezogene  Daten,  insbesondere  Gesundheitsdaten  verarbeitet.  Dazu  zählen  Pflegeanamnese
einschließlich  der  gesundheitlich  bedingten  Beeinträchtigungen  der  Selbstständigkeit  oder  der  Fähigkeiten  und
pflegerelevanter  Biografiedaten,  Ihre  Wünsche  und  Bedürfnisse  hinsichtlich  der  pflegerischen  Versorgung,
Diagnosen und Befunde, die Sie uns zur Verfügung stellen oder die wir mit  Ihrer Einwilligung auf der Grundlage
des  Artikels  9  Abs.  2  Buchst.  a  DSGVO  von  Ihren  behandelnden  Ärzten  oder  Therapeuten  erhalten  (z.B.  in
Arztberichten und insbesondere in  Verordnungen zur häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V).  Diese  Daten
und die auf dieser Grundlage erforderlichen und durchgeführten Leistungen werden im laufenden Pflegeprozess
in  einer  fortlaufend  zu  aktualisierenden  Pflegedokumentation  niedergelegt;  zur  Führung  der
Pflegedokumentation sind wir u.a. nach (rahmen-)vertraglichen Regelungen nach dem SGB V und SGB XI sowie in
entsprechender  Anwendung  des  §  630f  des  Bürgerlichen  Gesetzbuches  verpflichtet.  Die  Verarbeitung  dieser
Daten erfolgt auf der Grundlage des Artikels 9 Abs. 2 Buchst. h DSGVO i.V.m. § 22 Abs. 1 Ziff. 1 Buchst. b BDSG
und nur, soweit sie zur Versorgung und Behandlung im Gesundheits- und Sozialbereich erforderlich ist.

Es  besteht  keine  gesetzliche  Pflicht  für  die  Bereitstellung  Ihrer  Daten  an  uns.  Die  Erhebung  und  weitere
Verarbeitung dieser Daten ist  jedoch Voraussetzung für die Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen aus dem
Vertrag über ambulante Pflege und Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer
Erkenntnisse.  Werden  die  notwendigen  Daten  nicht  bereitgestellt,  kann  eine  dementsprechend  sorgfältige
Versorgung nur entsprechend eingeschränkt sichergestellt werden.

3. An wen werden meine personenbezogenen Daten gegebenenfalls übermittelt?

Innerhalb  unseres  Pflegedienstes  erhalten  nur  diejenigen  zur  Verschwiegenheit  verpflichteten  Mitarbeiter  und
Stellen  Zugriff  auf  Ihre  Daten,  die  diese  zur  Erfüllung  unserer  vertraglichen  und  gesetzlichen  Pflichten  und  zur
Durchführung  des  Vertrages  einschließlich  der  Abrechnung  brauchen.  Zu  diesen  von  uns  konkret  festgelegten
Zwecken  erhalten  auch  von  uns  eingesetzte  Dienstleister  und  Erfüllungsgehilfen  (IT-Dienstleister  und
Dienstleister, die für uns die Erstellung und Versendung der Rechnungen übernehmen) personenbezogene Daten;
auch diese Dienstleister und Erfüllungsgehilfen unterliegen der gesetzlichen Geheimhaltungsverpflichtung i.S.d. §
203  StGB.  Gleiches  gilt  für  unseren  Steuerberater,  an  den  wir  die  für  die  ordnungsgemäße  Buchführung
erforderlichen Daten auf der Grundlage des Artikel 9 Abs. 2 Buchst. h DSGVO i.V.m. § 22 Abs. 1 Ziff. 1 Buchst. b
BDSG übermitteln.

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten darüber hinaus nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt
ist  oder  Sie  eingewilligt  haben.  Unter  diesen  Voraussetzungen  können  Empfänger  personenbezogener  Daten
insbesondere sein:

 vertretungsberechtigte Personen, wie z.B. Bevollmächtigte und Betreuer
 nicht vertretungsberechtigte Angehörige bzw. Bezugspersonen
 Seelsorger
 behandelnde Ärzte und Therapeuten
 Krankenhaus, Rehabilitationseinrichtung
 Versorgende Tagespflegeeinrichtung oder stationäre Einrichtung bei Umzug

 Apotheke, Sanitätshaus
 sonstige  Dienstleister,  die  auf  Wunsch  des  Pflegebedürftigen  eingeschaltet  werden  (z.B.  Podologe,

Heilpraktiker, Hausnotruf, Essen auf Rädern)
 Pflegekasse, Krankenkasse, private Kranken-/Pflegeversicherung, Beihilfestelle, Heilfürsorge, Sozialhilfeträger
 Abrechnungsstelle  der  Pflege-/Krankenkassen,  ggf.  private  Kranken-/Pflegeversicherung  bei
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Direktabrechnungsbefugnis
 von der Einrichtung beauftragtes externes Abrechnungsunternehmen 
 Prüfinstitutionen  der  gesetzlichen  oder  ggf.  privaten  Kranken-/Pflegeversicherung  (Medizinischer  Dienst  der

Krankenversicherung, Prüfdienst des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V. oder andere von ihnen
bestellte Sachverständige)

 Landesordnungsbehörden (wie z.B. das Gesundheitsamt)

Die Übermittlung von Daten an vertretungsberechtigte Personen erfolgt auf der Grundlage des Artikels 6 Abs. 1
Buchst. b und, soweit Gesundheitsdaten betroffen sind, des Artikels 9 Abs. 2 Buchst. h DSGVO. Die Übermittlung
von Daten an die Abrechnungsstellen der Kranken- und Pflegekasse sowie an das von der Einrichtung beauftragte
externe  Abrechnungsunternehmen,  soweit  sie  für  die  Abrechnung  gegenüber  den  gesetzlichen  Kassen
erforderlich ist, erfolgt auf der Grundlage des Artikels 9 Abs. 2 Buchst. h DSGVO i.V.m. § 105 Abs. 2 S.  5 SGB XI
und  §  302  Absatz  2  Satz  2  und  3  SGB  V.  Die  Übermittlung  an  Prüfinstitutionen  der  gesetzlichen  oder  privaten
Kranken-/Pflegeversicherung  sowie  die  Landesordnungsbehörden  erfolgt  zur  Erfüllung  unserer  gesetzlichen
Verpflichtungen  auf  der  Grundlage  des  Artikels  9  Abs.  2  Buchst.  g  und  i  DSGVO  aus  Gründen  des  öffentlichen
Interesses bzw. zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung. Im
Einzelfall kann eine Verarbeitung auch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
auf der Grundlage des Artikels 9 Abs. 2 Buchst. f erforderlich sein und kann zu diesem Zweck eine Übermittlung
Ihrer Daten an unseren Rechtsanwalt, ein Gericht o.ä. erfolgen. 

Im Übrigen erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 Buchst. a bzw. Artikel 9
Abs.  2 Buchst.  a DSGVO. Im Ausnahmefall  kann eine Übermittlung Ihrer gesundheitsbezogenen Daten auch auf
der Grundlage des Artikels 9 Abs. 2 Buchst. c DSGVO ohne Ihre Einwilligung erfolgen, wenn dies zum Schutz Ihrer
lebenswichtigen  Interessen  erforderlich  ist  (z.B.  Notarzt,  Ordnungsbehörden)  und  Sie  aus  körperlichen  oder
rechtlichen Gründen außerstande sind, Ihre Einwilligung zu geben.

4. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Wir  speichern  Ihre  personenbezogenen  Daten  im  Grundsatz  solange,  wie  dies  für  die  Durchführung
vorvertraglicher  Maßnahmen und die Durchführung des zwischen uns  geschlossenen  Vertrages  erforderlich  ist.
Darüber  hinaus  unterliegen  wir  verschiedenen  Aufzeichnungs-  und  Aufbewahrungspflichten,  die  sich  unter
anderem  aus  den  rahmenvertraglichen  Vorschriften  nach  dem  SGB  V  und  XI,  entsprechend  §  630f  BGB,  dem
Handelsgesetzbuch  (HGB)  und  der  Abgabenordnung  (AO)  ergeben.  Die  dort  vorgesehenen  Fristen  zur
Aufbewahrung betragen bis zu 10 Jahre über das Ende der Vertragsbeziehung hinaus. Aufgrund dieser rechtlichen
Vorgaben  sind  wir  dazu  verpflichtet,  auf  Grundlage  des  Artikels  6  Abs.  1  Buchst.  c  bzw.  des  Artikels  9  Abs.  1
Buchst. g DSGVO eine entsprechend befristete weitere Speicherung vorzunehmen.

Ferner kann aufgrund der Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften eine
darüber hinausgehende Speicherung erforderlich sein. Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)
beträgt  die  regelmäßige  Verjährungsfrist  zwar  3  Jahre,  in  besonderen  Ausnahmefällen,  in  denen  bspw.
Haftungsfragen  offen  sind,  kann  zur  Erhaltung  von  Beweismitteln  jedoch  eine  längere  Speicherung  Ihrer
personenbezogenen  Daten  erforderlich  sein  (bis  zu  30  Jahre,  §  197  BGB).  Die  entsprechend  befristete  weitere
Speicherung  erfolgt  auf  Grundlage  des  Artikels  6  Abs.  1  Buchst.  f  DSGVO  zur  Wahrung  unserer  berechtigten
Interessen  bzw.  des  Artikels  9  Abs.  1  Buchst.  f  DSGVO  zur  Geltendmachung,  Ausübung  oder  Verteidigung  von
Rechtsansprüchen.

5. Welche  Rechte  haben  Sie  als  von  der  Verarbeitung  Ihrer  personenbezogenen  Daten  betroffene  Person
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nach der DSGVO?

 Sie  haben  das  Recht,  gemäß  Artikel  15  DSGVO  i.V.m.  §  34  BDSG  von  uns  Auskunft  über  die  von  uns
verarbeiteten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Wir stellen Ihnen in diesem Fall eine
Kopie der personenbezogenen Daten, ggf. auch in elektronischem Format, zur Verfügung. Sie haben außerdem
das Recht auf die im Einzelnen in Artikel 15 Abs. 1 DSGVO genannten Informationen. Die vorgenannten Rechte
bestehen jedoch nicht uneingeschränkt; die Beschränkungen dieser Rechte sind insbesondere Artikel 15 Abs. 4
DSGVO und § 34 BDSG zu entnehmen. 

 Sie  haben  das  Recht  auf  unverzügliche  Berichtigung  Sie  betreffender  unrichtiger  und  Vervollständigung
unvollständiger personenbezogener Daten gemäß Artikel 16 DSGVO. 

 Sie haben das Recht, nach Maßgabe des Artikels 17 DSGVO i.V.m. § 35 BDSG die unverzügliche Löschung der
Sie  betreffenden  personenbezogenen  Daten  zu  verlangen.  Dieses  Recht  auf  Löschung  besteht  jedoch  nicht
uneingeschränkt.  Insbesondere  kann  eine  Löschung  nicht  verlangt  werden,  soweit  für  uns  eine  weitere
Verarbeitung  der  Sie  betreffenden  personenbezogenen  Daten  für  die  Durchführung  des  zwischen  uns
bestehenden  Vertrages,  zur  Erfüllung  einer  rechtlichen  Verpflichtung  oder  zur  Geltendmachung,  Ausübung
oder  Verteidigung  von  Rechtsansprüchen  erforderlich  ist.  Die  Voraussetzungen  und  Einschränkungen  des
Rechts auf Löschung ergeben sich im Einzelnen aus Artikel 17 DSGVO und § 35 BDSG.

 Sie  haben  das  Recht,  nach  Maßgabe  des  Artikels  18  DSGVO  die  Einschränkung  der  Verarbeitung  der  Sie
betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der Voraussetzungen des Artikel  18 Abs. 1
DSGVO gegeben ist.  In  diesem Falle dürfen  wir  diese Daten weiterhin  speichern,  darüber hinaus jedoch nur
unter  engen  Voraussetzungen  verarbeiten.  Die  Voraussetzungen  und  Einschränkungen  des  Rechts  auf
Löschung ergeben sich im Einzelnen aus Artikel 18 DSGVO.

 Sie  können  nach  Maßgabe  des  Artikels  20  DSGVO  verlangen,  diejenigen  von  Ihnen  bereitgestellten
personenbezogenen Daten, die wir aufgrund des zwischen uns bestehenden Vertrages oder Ihrer Einwilligung
im automatisierten Verfahren verarbeiten, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten. Behinderungen der Übermittlung dieser Daten durch Sie an einen anderen Verantwortlichen sind
uns verboten. Sie können darüber hinaus eine direkte Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen durch
uns  verlangen,  soweit  dies  technisch  machbar  ist.  Die  Voraussetzungen  und  Einschränkungen  der
vorgenannten Rechte im Einzelnen sind Artikel 20 DSGVO zu entnehmen.

Die von Ihnen verlangten vorstehenden Mitteilungen und Maßnahmen stellen wir Ihnen nach Maßgabe des
Artikels 12 Abs. 5 DSGVO unentgeltlich zur Verfügung.

 Als betroffene Person haben Sie gemäß Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG unbeschadet eines anderweitigen
verwaltungsrechtlichen  oder  gerichtlichen  Rechtsbehelfs  das  Recht  auf  Beschwerde  bei  einer
Datenschutz-Aufsichtsbehörde,  wenn  Sie  der  Ansicht  sind,  dass  die  Verarbeitung  Ihrer  personenbezogenen
Daten gegen die DSGVO verstößt.

Eine  uns  erteilte  Einwilligung  in  die  Verarbeitung  Ihrer  personenbezogenen  Daten  können  Sie  jederzeit
widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt und die Rechtmäßigkeit der aufgrund
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt. 

Information über das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSVGO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogenen Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f der DSVGO (Verarbeitung zur
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Wahrung der berechtigten Interessen der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verabeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
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Anlage 2a

Informationen  zur  Verarbeitung  Ihrer  Daten  durch  unseren  Pflegedienst  und  Einwilligungserklärung  zur
Datenverarbeitung

Sehr geehrte/r   Natalex GmbH,

seit  dem  25.  Mai  2018  gelten  neue  Regelungen  zum  Datenschutz.  Die  von  der  Europäischen  Union  erlassene
Datenschutz-Grundverordnung  (DSGVO)  und  das  neue  Bundesdatenschutzgesetz  (BDSG)  sehen  vor,  dass  alle
Stellen, die personenbezogene Daten verarbeiten, die betroffenen Personen ausführlich u.a. darüber informieren,
für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage ihre Daten verarbeitet werden und welche Rechte ihnen nach
der DSGVO zustehen (Artikel 13 und 14 DSGVO).

Auch  Ihre  pflegerische  Versorgung  durch  unseren  Pflegedienst  kommt  nicht  ohne  Ihre  Daten  aus.  Wie  Sie  es
bereits  kennen,  müssen  wir  auch  in  Zukunft  über  Ihre  allgemeinen  Daten  (Name,  Geburtsdatum  etc.)  hinaus
insbesondere  auch  mit  denjenigen  Daten  arbeiten,  die  Ihre  Gesundheit  betreffen.  Diese  Datenverarbeitung  ist
erforderlich, um unseren vertraglichen und gesetzlichen Pflichten nachkommen zu können und nach dem Gesetz
auch weiterhin erlaubt, soweit sie z.B. für „die Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich“
erforderlich ist.

Wie die gesetzlichen Regelungen von uns verlangen, möchten wir Sie heute über diese Verarbeitung Ihrer Daten
durch  uns  mit  den  beigefügten  „Informationen  zur  Datenverarbeitung  gemäß  Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO)“ aufklären. 

Für einige wenige Datenverarbeitungen benötigen wir weiterhin Ihre Einwilligung. Auch hier sind durch das neue
Recht  etwas  strengere  formale  Anforderungen  vorgesehen.  Wir  haben  daher  ein  neues  Einwilligungsformular
erstellt  und  ebenfalls  in  der  Anlage  beigefügt.  Wir  bitten  herzlich  darum,  soweit  Sie  sich  mit  den  dargestellten
Verarbeitungen  Ihrer  Daten  einverstanden  erklären  können,  uns  ein  entsprechend  ausgefülltes  und
unterzeichnetes Exemplar zurück zu reichen. 

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gern zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen

Natalex GmbH

Bonn, den 
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Datenschutzrechtliche Einwilligung- und Schweigepflichtentbindungserklärung                  Anlage 2b

An  Ihrer  pflegerischen  und  gesundheitlichen  Versorgung  sind  regelmäßig  auch  z.B.  Ärzte,  Therapeuten  und
andere  Einrichtungen  beteiligt.  Da  unsere  Mitarbeiter  hinsichtlich  Ihrer  Daten  grundsätzlich  zur
Verschwiegenheit verpflichtet sind, benötigen wir für eine ggf. erforderliche Übermittlung Ihrer Daten an diese
Stellen  Ihre  Einwilligung  (bitte  das  Zutreffende  Ankreuzen).  In  diesem  Fall  werden  ausschließlich  die  für  die
weitere  Durchführung  der  Pflege  bzw.  medizinisch-therapeutischen  Behandlung  erforderlichen
personenbezogenen Daten einschließlich der Informationen über Ihre Gesundheit weitergegeben. 

Ich  Natalex GmbH wohnhaft, Bunsenstraße 5 in 53121 Bonn
willige ein, dass die Natalex GmbH für den Fall
  der ärztlichen oder zahnärztlichen Behandlung*
  Behandlung durch Angehörige nichtärztlicher Heilberufe (z.B. Heilpratiker)*
  einer Einweisung in ein Krankenhaus*
  einer Aufnahme in eine Rehabilitationseinrichtung*
   der Verordnung von Heilmitteln (Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, Podologie)

  
der Ein- und Überweisung in eine andere Einrichtung des Gesundheitswesens (z.B.
vollstationäre Einrichtung)*
* nicht zutreffendes bitte streichen

meine personenbezogenen Daten einschließlich der Informationen über meine Gesundheit an den
jeweils von mir gewählten Leistungserbringer übermittelt, soweit dies zur weiteren Durchführung
der Pflege bzw. medizinisch-therapeutischen Behandlung notwendig ist, und befreie die
Mitarbeiter des Pflegedienstes insoweit von ihrer Schweigepflicht.

Zur  Abrechnung  unserer  Ihnen  gegenüber  erbrachten  Leistungen  haben  wir  die  AS  Abrechnungsstelle  für
Heil-,Hilfs- und Pflegeberufe AG Am Wall 96-98 in 28195 Bremen beauftragt, das Ihnen die von Ihnen selbst zu
tragenden  Eigenanteile  in  Rechnung  stellen  und  unsere  Zahlungsansprüche  ggf.  durchsetzen  soll.  Diese
Entlastung  von  Verwaltungsarbeiten  hilft  uns,  uns  auf  die  optimale  Versorgung  unserer  Kunden  zu
konzentrieren. Das von uns beauftragte Abrechnungsunternehmen ist vertraglich verpflichtet, Ihre Daten nur zu
verarbeiten,  soweit  dies  zum  Zweck  der  Abrechnung  erforderlich  ist  (Name,  Anschrift,  Versichertennummer,
Pflegegrad,  Art,  Menge,  Preis  und  Zeit  der  erbrachten  Leistung).  Weiter  ist  das  Unternehmen  verpflichtet,
seinerseits seine Mitarbeiter auf die Beachtung der Schweigepflicht und des Datenschutzes zu verpflichten.  Im
Falle Ihres Einverständnisses bitte ankreuzen:


Ich  willige  ein,  dass  die  für  die  Abrechnung  der  erbrachten  Leistungen  notwendigen
personenbezogenen Daten an das beauftragte Abrechnungsunternehmen übermittelt werden
und befreie die Mitarbeiter des Pflegedienstes insoweit von ihrer Schweigepflicht.

Die  nach  den  vorstehenden  Ziffern  erteilten  Einwilligungen  kann  der  Kunde  ganz  oder  teilweise  jederzeit  mit
Wirkung für die Zukunft mündlich oder schriftlich gegenüber der verantwortlichen Stelle:

Natalex GmbH, Bunsenstraße 5 in 53121 Bonn, Telefon:0228/24040147,  E-Mail-Adresse: info@pflege-natalex.de
 widerrufen.
Bonn, den

___________________________________                    _________________________________

(Unterschrift Kunde) (Mitunterzeichner und Funktion)
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Anlage 2c

Datenschutzrechtliche Einwilligung- und Schweigepflichtentbindungserklärung

Ärzte-Einverständniserklärung

ich,   _______________________

wohnhaft

____________________________

erkläre mich einverstanden, dass:

· diese Erklärung gilt auch für nicht aufgeführte Ärzte 

· die für meine Behandlung erforderlichen Daten bei anderen Ärzten, Krankenhäusern, Therapeuten und
sonstigen Leistungserbringern (gemäß § 73 Abs. 1b SGB V) erhebt und für den Zweck der durch ihn
durchgeführten Behandlung verarbeitet und nutzt;

· meine Behandlungsdaten und Befunde, Verordnungen, Rezepte, Medikamentenpläne etc., soweit dies zum
Zwecke meiner weiteren Behandlung erforderlich ist, an andere Ärzte oder sonstige Leistungserbringer, z.B.
der Natalex GmbH Ambulanter Pflegedienst, Bunsenstraße 5 in 53121 Bonn übermittelt.

· Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung jederzeit für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen kann. 

Bonn, den

___________________________________      __________________________________

(Unterschrift Kunde) (Mitunterzeichner und Funktion)
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Anlage 2d

Datenschutzrechtliche Einwilligung- und Schweigepflichtentbindungserklärung

Kostenträger-Einverständiserklärung

ich,   __________________________
Geboren am: 

Versicherungsnummer: 

wohnhaft

_________________________________________

erkläre mich einverstanden, dass die:

· die erforderlichen Auskünfte, welche meine Pflege- und Betreuung betreffen, wie z.B. Pflegegrad,
Versichertenstatus, Diagnosen etc. gegenüber meinem Pflegedienst, der:

 Natalex GmbH - Bunsenstraße 5 - 53123 Bonn
Telefon: 0228 / 240 40 147

IK-Nr.: 460 507 989

Vertreten durch:
Shanna Wesner, * 12.08.1985 (PDL)

Alexander Grempel, * 16.04.1981 (Inhaber, Geschäftsführer)
Ceslava Olsevska-Luebcke, * 23.08.1963 (1. stellv. PDL)

alle genannten sind bei den gesetzl.  Kranken- und Pflegekasse im Rahmen der
 vertraglichen Anerkennung bekannt

zu erteilen

· Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung jederzeit für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen kann. 

Bonn, den 

__________________________________      __________________________________

(Unterschrift Kunde) (Mitunterzeichner und Funktion)
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Bunsenstraße 5 - 53121 Bonn 

Pflegevertrag von: Natalex GmbH

 Name:
Vorname:

Adresse:
Vers.-Nr.:

Geb.-Datum:

  Natalex GmbH• Bunsenstraße 5 • 53121 Bonn

 

Per FAX:

 Mitteilung des Budgets aus §45b SGB XI

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich  Natalex GmbH, Versicherungsnummer:  
Sie bitten, meinem Pflegedienst:

Natalex GmbH
Ambulanter Pflegedienst
Bunsenstraße 5
53121 Bonn
Tel.: 0228 / 240 40 147
Fax: 0228 / 387 69 111
E-Mail: info@pflege-natalex.de

den aktuellen Saldo aus § 45b SGB XI unter Berücksichtigung eventueller Überträge, inkl. dem Datum der letzten
beglichenen Rechnung mitzuteilen.

Für ihre Mühe möchte ich mich jetzt schon bedanken.

Mit freundlichen Grüßen


 Natalex GmbH
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Bunsenstraße 5 - 53121 Bonn 

Pflegevertrag von: Natalex GmbH

Anlage 2e

Datenschutzrechtliche Einwilligung- und Schweigepflichtentbindungserklärung

ich,   ____________________________________________
Geboren am: 

Versicherungsnummer: 
wohnhaft

____________________________________________________

erkläre mich einverstanden, dass mein Pflegedienst, die
Natalex GmbH - Bunsenstraße 5 - 53123 Bonn

Telefon: 0228 / 240 40 147
IK-Nr.: 460 507 989

· erforderlichen Ausküfte, welche meine Pflege- und Betreuung betreffen, wie z.B. Pflegegrad, Vertragsinhalte,
Diagnosen etc. gegenüber folgenden Personen (NICHT zutreffende bitte streichen) :

Ansprechpartner (ggf. auch Pflegeperson):

Gesetzl. Betreuer:

Angehörige:
 

erteilen darf.

· Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung jederzeit für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen kann. 

Bonn, den 

___________________________________      __________________________________

(Unterschrift Kunde) (Mitunterzeichner und Funktion)
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Bunsenstraße 5 - 53121 Bonn 

Pflegevertrag von: Natalex GmbH

Anlage 3
Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sehr geehrte/r  ________________________________________,

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

 Natalex GmbH

 Bunsenstraße 5 

 53121 Bonn

 Telefax:0228 / 387 69 111

 E-Mail: info@pflege-natalex.de

mittels  einer  eindeutigen  Erklärung  (z.B.  ein  mit  der  Post  versandter  Brief,  Telefax  oder  E-Mail)  über  Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn  Sie  diesen  Vertrag  widerrufen,  haben  wir  Ihnen  alle  Zahlungen,  die  wir  von  Ihnen  erhalten  haben,  (mit
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei  uns eingegangen ist.
Für  diese  Rückzahlung  verwenden  wir  dasselbe  Zahlungsmittel,  das  Sie  bei  der  ursprünglichen  Transaktion
eingesetzt  haben,  es  sei  denn,  mit  Ihnen  wurde  ausdrücklich  etwas  anderes  vereinbart;  in  keinem  Fall  werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt,  dass  die Dienstleistungen während der  Widerrufsfrist  beginnen soll,  so  haben Sie uns  einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts  hinsichtlich  dieses  Vertrags  unterrichten,  bereits  erbrachten  Dienstleistungen  im  Vergleich  zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

                                                                            
(Datum, Unterschrift Kunde/ggf. Vertreter des Kunden)        
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Bunsenstraße 5 - 53121 Bonn 

Pflegevertrag von: Natalex GmbH

Anlage 3a

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

- An Natalex GmbH, Bunsenstraße 5, 53121 Bonn, Telefax: 0228 / 387 69 111, E-Mail: info@pflege-natalex.de

- Hiermit  widerrufe(n)  ich/wir  (*)  den  von  mir/uns  (*)  abgeschlossenen  Vertrag  über  die  Erbringung  der
folgenden Dienstleistung (*), laut Kostenvoranschlag: 

- Bestellt am (*)/erhalten am (*): 

- Name des Kunden:   Natalex GmbH

- Anschrift des Kunden: Bunsenstraße 5 in 53121 Bonn

- Datum

______________
(*) Unzutreffendes streichen.
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Bunsenstraße 5 - 53121 Bonn 

Pflegevertrag von: Natalex GmbH

Anlage 3 b

Information  über  das  vorzeitige  Erlöschen  des  Widerrufsrechts  nach  §  356  Absatz  4  BGB  und  Erklärung  zum
Beginn der Dienstleistungen

Die Natalex GmbH  informiert hiermit über die Umstände, unter denen

  Natalex GmbH, Bunsenstraße 5 in 53121 Bonn

ein zunächst bestehendes Widerrufsrecht nach § 356 Absatz 4 BGB verliert:

Nach  §  356  Absatz  4  BGB  erlischt  Ihr  Widerrufsrecht,  wenn  wir  die  vertragsgemäße  Dienstleistung
vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie
dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben und gleichzeitig Ihre Kenntnis  davon bestätigt  haben,  dass
Sie  Ihr  Widerrufsrecht  bei  vollständiger  Vertragserfüllung  durch  uns  verlieren.  Bei  einem  außerhalb  von
Geschäftsräumen  geschlossenen  Vertrag  muss  Ihre  Zustimmung  auf  einem  dauerhaften  Datenträger
übermittelt werden.

Wünscht  der  Kunde,  dass  der  Pflegedienst  bereits  vor  Ablauf  der  Widerrufsfrist  mit  der  Ausführung  der
Dienstleistungen beginnt, bittet der Pflegedienst um entsprechende unten stehende Erklärung: 

Erklärung des Kunden zum Beginn der Dienstleistungen

Ich  verlange  ausdrücklich,  dass  der  Pflegedienst  bereits  vor  Ablauf  der  Widerrufsfrist  mit  der  Ausführung  der
vertragsgemäßen  Dienstleistungen  beginnt.  Mir  ist  bekannt,  dass  ich  mein  Widerrufsrecht  bei  vollständiger
Vertragserfüllung durch den Pflegedienst verliere.

Bonn , den

____________________________________
(Kunde/ggf. Vertreter des Kunden)


